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Öffentliche BEKANNTMACHUNG / 
LADUNG zur Teilnehmerversammlung  

für die Teilnehmergemeinschaft  der Flurbereinigung Eddesse 
 
 
Der Vorstand der Teilnehmergemeinschaft Eddesse lädt Sie zu einer Teilnehmerversammlung ein. 
 
Sie findet 
 

 am  Montag, den 03.09.2007 
 um  19.00 Uhr 
 in der Gaststätte „Sportklause“ in Edemissen (Ortsteil Eddesse) 
 

statt. 
 
Tagesordnung: 
 

 1. Begrüßung und Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und 
   Beschlussfähigkeit 
 

 2.  Information zur Verschiebung der Besitzeinweisung auf das Jahr 2008 
 

 3.  Information zum Stand des Verfahrens und weiteren Verfahrensablauf 
 

 4.  Nachwahl von Vorstandsmitgliedern der Teilnehmergemeinschaft 
 

 5.  Verschiedenes 
 
 

Dieser Termin dient der Nachwahl von Vorstandsmitgliedern zum Vorstand der Teilnehmergemeinschaft (§21 
Abs. 1 S. 1 FlurbG) und u.a. der allgemeinen Aufklärung der am Flurbereinigungsverfahren beteiligten Grund-
stückseigentümer, Erbbauberechtigten und Pächtern. 
Wahlberechtigt sind alle Eigentümer der zum Flurbereinigungsgebiet gehörenden Grundstücke sowie die 
den Eigentümern gleichstehenden Erbbauberechtigten bzw. deren Bevollmächtigte. 
Alle Anwesenden haben ebenfalls die Möglichkeit, Fragen zum Flurbereinigungsverfahren zu stellen. 
 

Bestehen bei einem zum Wahltermin erscheinenden Teilnehmer Zweifel an seiner Wahlberechtigung, so muss 
dieser auf Verlangen eine Befugnis nachweisen (z.B. durch Vorlage eines Grundbuchauszuges in Verbindung 
mit dem Personalausweis).  
Soweit sich Teilnehmer durch Bevollmächtigte vertreten lassen, ist eine schriftliche Vollmacht vorzulegen. 
Ein Nachreichen der Vollmacht ist nicht zulässig.  
 
Versäumt ein Teilnehmer den Termin, können nachträgliche Einwendungen gegen gefasste Beschlüsse nicht 
mehr vorgebracht werden bzw. es wird angenommen, dass Teilnehmer mit dem Ergebnis der Versammlung 
einverstanden ist 
( § 134 Abs. 1 Flurbereinigungsgesetz -FlurbG- i.V. m. § 114 FlurbG). 
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